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in diesem Sommer blicken wir auf 25 Jah-
re Landesbüro zurück. Für Sonntag, den 
12. August 2007, lädt das Landesbüro 
alle interessierten NaturschützerInnen zur 
Jubiläumsfeier in das Haus Ripshorst in 
Oberhausen ein. Ab 10.30 Uhr wird das 
Silberjubiläum mit Vorträgen, Führungen 
und gemütlichem Beisammensein gefeiert. 

Auch in Zukunft wollen wir den Akteuren 
vor Ort organisatorische und inhaltliche Hil-
festellungen bei der Mitwirkung an Planver-
fahren geben. Eine Aufgabe, die angesichts 
der gestiegenen fachlichen und rechtlichen 
Anforderungen immer wichtiger wird. So 
gibt auch dieses Rundschreiben unter der 
Rubrik „Neue Gesetze und Verordnun-
gen - Überblick“ (S. 5) einen Überblick 
über die wichtigsten rechtlichen Änderun-
gen des ersten Halbjahres 2007. Das Um-
weltinformationsgesetz des Landes NRW 
(S. 8) und die Landesjagdzeitenverord-
nung (S. 11) werden ausführlich behandelt. 
Außerdem wird ein Urteil des Bundesver-
waltungsgerichtes zur Ortsumfahrung Hal-
le/Saale näher beleuchtet.

Für die Behörden wollen wir weiterhin als 
zentraler Ansprechpartner in allen Fragen 
zur Verbandsbeteiligung zur Verfügung 
stehen. Die Umsetzung der gesetzlichen 
Verpflichtung zur Beteiligung der Verbände 
wird auf diese Weise erleichtert und effek-
tiv gestaltet, wie von Seiten der Verwaltung 
häufig bestätigt worden ist. So erfolgt im 
Straßenbau bereits seit 1991 eine über die 
gesetzlichen Pflichten hinausgehende Be-
teiligung im Vorfeld von Linienbestimmung 
und Planfeststellung, wodurch einerseits 
frühzeitig Problemfelder aufgedeckt und 
Lösungen gefunden werden und anderer-
seits die Akzeptanz von Planungen erhöht 
und Planungssicherheit gewonnen wird. 
Um so unverständlicher ist es, dass nun bei 

allen Infrastrukturprojekten des Bundes, 
also auch allen Bundesfernstraßen, eine 
sachgerechte Mitwirkung des ehrenamtli-
chen Naturschutzes erheblich erschwert, 
wenn nicht sogar unmöglich gemacht wird, 
da u.a. die Planunterlagen den Verbänden 
nicht mehr zur Verfügung gestellt werden 
(Infrastrukturbeschleunigungsgesetz, 
S. 15). Nicht davon betroffen ist die Be-
teiligung an Landesstraßenprojekten. Für 
diese ist ein neuer Bedarfsplan (S. 21) be-
schlossen worden, der zahlreiche strittige 
Projekte umfasst. Eine Übersicht über die 
wichtigsten Landesstraßenbauprojekte 
findet sich in der Anlage 4.

Massive Einschnitte bei den Beteiligungs- 
und Klagerechten der Verbände sind auch 
in der Novelle des Landschaftsgesetzes 
vorgesehen. Hierzu äußerten sich in der 
Anhörung vor dem Umweltausschuss des 
Landtags ein erheblicher Teil der Sach-
verständigen sehr kritisch. Selbst die Ver-
treter der kommunalen Spitzenverbände 
konnten in der Anhörung keine überzeu-
genden Argumente gegen den bisherigen 
Umfang der Beteiligung der Verbände und 
das Verbandsklagerecht anführen. Weitere 
Informationen zur Landschaftsgesetz-An-
hörung vor dem Umweltausschuss des 
Landtags finden Sie auf Seite 6.

Durch das Umweltrechtsbehelfsgesetz 
des Bundes ergeben sich dagegen neue 
Klagerechte der Verbände gegen UVP-
pflichtige Vorhaben und zahlreiche immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigungen 
(s. Rundschreiben Nr. 28, S. 12). Hierzu 
gehören auch die Planungen für neue 
Kraftwerke in NRW (S. 27). 

Seit Bestehen des Landesbüros bieten wir 
Seminare zur Fortbildung an. In diesem Jahr 
werden wir im Herbst/Winter 2007/2008 

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
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Regionalseminare mit dem Schwerpunkt 
„Neues Landschaftsgesetz“ anbieten. Nä-
here Informationen erhalten Sie, wenn das 
Gesetz vorliegt. Je nach Stand des Gesetz-
gebungsverfahrens werden wir Sie dann 
auch über die Novellierung des Landes-
wassergesetzes informieren (S. 9). 

Durch das Gesetz zur Erleichterung von 
Planungsvorhaben für die Innenentwick-
lung (S. 23) der Städte ist das Baugesetz-
buch umfassend geändert worden. Hier ist 
nicht nur viel Rechtsunsicherheit vorpro-
grammiert, da u.a. der räumlich Geltungs-
bereich strittig ist, vor allem werden Öffent-
lichkeitsbeteiligung und Umweltstandards 
drastisch reduziert. 

In Ergänzung zu unserem vom Land 
geförderten „Kerngeschäft“ der Koordinati-
on und Betreuung der Beteiligungsverfahren 
haben wir den Geschäftsbereich „Projekt-
arbeit“ seit 2005 kontinuierlich ausgebaut, 
um zumindest einen Teil der mittlerweile um 
mehr als ein Drittel gekürzten Landesför-
derung aufzufangen und Kündigungen zu 
begrenzen. Hierbei übernehmen wir zum 
Teil Aufgaben in Projekten, für die jeweils 
einer der drei Landesverbände federfüh-
rend zuständig ist. Ein aktuelles Beispiel 
hierfür ist das BUND-Projekt „Zukunftsfä-
hige Flächennutzung in NRW“ (S. 29). 

Ein Schwerpunkt der Projektarbeit stellt zur 
Zeit die Erarbeitung des zweiten Teils des 
Handbuchs Verbandsbeteiligung dar. Der 
erste Handbuchband ist mittlerweile ver-
griffen. Die große Nachfrage vor allem von 
Seiten des ehrenamtlichen Naturschutzes, 
aber auch von Planungsbüros, Behörden 

und Hochschulen zeigt den Bedarf nach 
einem Standardwerk zur Anleitung und Hil-
festellung für die Verbandsbeteiligung. Eine 
Neuauflage wäre nicht nur wegen der gro-
ßen Nachfrage, sondern auch wegen der 
bereits erfolgten und anstehenden Novel-
lierungen verschiedener Bundes- und Lan-
desgesetze - wie Bundesnaturschutzgesetz 
und Landschaftsgesetz NRW - dringend er-
forderlich. Zur Zeit ist eine Überarbeitung 
und Neuauflage jedoch nicht zu finanzieren. 
Die Verbände müssen vorrangig die Druck-
kosten für den zweiten Teil des Handbuchs 
aufbringen. 

Die Naturschutzverbände BUND, LNU und 
NABU wollen deshalb die finanzielle Basis 
für Projekte rund um die Verbandsbeteili-
gung verbessern. Dabei sollen sich nicht 
nur diejenigen angesprochen fühlen, die 
durch ihr großes Engagement bei den Be-
teiligungsverfahren und der Erarbeitung von 
Stellungnahmen ohnehin viel Zeit und auch 
Geld investieren. Auch die MitstreiterInnen 
in den Kreisgruppen, Kreisverbänden und 
Vereinen sollten auf die Spendenkonten 
bei BUND, LNU und NABU (Stichwort 
„Verbandsbeteiligung“) hingewiesen 
werden (S. 4).

Die Projektarbeiten erfordern eine Ände-
rung unseres Geschäftsverteilungspla-
nes des Landesbüros ab dem 1.7.2007 
(Anlage 1). 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer 2007!

Birgit Sommer, Brigitte Tautorus, Regine Becker, Sabine Hänel, Ellen Krüsemann,  
Stephanie Rebsch, Markus Ciroth, Michael Gerhard, Thomas Hövelmann,  

Gerd Mackmann, Martin Stenzel
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Unter dem Stichwort „Verbandsbeteiligung“ besteht seit 2007 die Möglichkeit, durch Spenden 
die Arbeit der anerkannten Naturschutzverbände BUND, LNU und NABU rund um die 
Verbandsbeteiligung gezielt zu unterstützen. Das Engagement umfasst ganz unterschiedliche 
Aktivitäten:

• Die drei Verbände sind die Träger des Landesbüros der Naturschutzverbände in Oberhau-
sen. An der Schnittstelle zwischen amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutz koordiniert 
das Landesbüro landesweit die Mitwirkung der ehrenamtlich Aktiven an rund 1.150 neuen 
Verfahren im Jahr. Hinzu kommt die fortlaufende Bearbeitung einiger hundert „Altverfah-
ren“ aus den Vorjahren. Das Landesbüro informiert weiterhin über aktuelle rechtliche und 
organisatorische Änderungen, die für die Mitwirkung relevant sind.

• Die Naturschutzverbände führen Projekte durch, die in direk-
tem Zusammenhang mit der Verbandsbeteiligung stehen: So 
beispielsweise das von der Stiftung für Umwelt und Entwick-
lung geförderte Projekt „Handbuch Verbandsbeteiligung I“, 
das vom Landesbüro für die Naturschutzverbände erstellt 
wurde. Im ersten Band des Handbuchs werden insbeson-
dere die gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen 
der Verbandsbeteiligung und die naturschutzfachlichen und 
–rechtlichen Anforderungen an Planungen und Vorhaben 
dargestellt und durch Beispiele und Musterstellungnahmen 
für die Mitwirkung in der Praxis erläutert.

Für 2008 werden zum Beispiel Finanzmittel für die geplante Ver-
öffentlichung des zweiten Bandes des Handbuchs (insbesondere in gedruckter Fassung) zu 
den Themen Gewässerschutz, Naturschutz in der Bauleitplanung, Schienen- und Flugverkehr 
und für eine Neuauflage des mittlerweile vergriffenen ersten Bandes benötigt. Wenn Sie diese 
Projekte unterstützen wollen, besteht hierzu unter dem Stichwort „Verbandsbeteiligung“ 
die Möglichkeit, den Naturschutzverbänden Ihre Spende zukommen zu lassen.

Stichwort „Verbandsbeteiligung“
Stephanie Rebsch
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BUND
BfS Köln
BLZ: 370 205 00
Ktn: 82 04 700

LNU
Spk Arnsberg – Sundern
BLZ: 466 500 05
Ktn: 150 006 15

NABU
V-spk Wesel
BLZ: 356 500 00
Ktn: 22 88 66
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Nachfolgend finden Sie eine Auswahl wichtiger umweltrechtlicher Gesetzesänderungen 
(Veröffentlichungszeitraum Januar 2007 bis Juni 2007):

Europa

- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18.1.2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe (REACH)
Die Verordnung dient einer umfassenden Neuordnung des EU-Chemikalienrechts.

- Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlamentes und 
des Rates über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt, KOM (2007) 51 endg. vom 
9.2.2007
Ziel ist die Bekämpfung der schweren Umweltkriminalität (z.B. die rechtswidrige 
erhebliche Schädigung eines geschützten Lebensraums) durch strafrechtliche 
Sanktionen der Justizbehörden (nicht: Verwaltungsbehörden). Der 
Richtlinienvorschlag deckt den gesamten Bereich des EU-Umweltrechts ab, die 
Mitgliedstaaten müssen ihre jeweiligen Strafrechtssysteme anpassen. 

Bund

- Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte 
vom 21.12.2006, BGBl. 2006 S. 3316
Vgl. dazu auch den Beitrag auf Seite 23 dieses Rundschreibens.

- Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 
(Umweltschadensgesetz - USchadG) vom 14.05.2007, BGBl. I S. 666 
(tritt am 14.11.2007 in Kraft).

NRW 

- Gesetz zur Regelung von Umweltinformationen im Lande Nordrhein-Westfalen vom 
29.3.2007, GVBl. NRW 2007, S. 142. 
Vgl. dazu auch den Beitrag auf Seite 8 dieses Rundschreibens. 

- Gesetz zur Änderung des Landesstraßenausbaugesetzes, GVBl. NRW 2007, S. 92.
Vgl. dazu auch den Beitrag auf Seite 21 dieses Rundschreibens.

- Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landeswassergesetzes, der 
Landesbauordnung und des Landesabfallgesetzes (ArtikelG) vom 8.2.2007.
Vgl. dazu auch den Beitrag auf Seite 9 dieses Rundschreibens.

Neue Gesetze und Verordnungen - Überblick
Dr. Ellen Krüsemann und Stephanie Rebsch
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Der Entwurf zur Änderung des Landschafts-
gesetzes (LG) wurde am 23.04.2007 vor 
dem Umweltausschuss des Landtags dis-
kutiert. Neben den in NRW anerkannten 
Naturschutzverbänden kamen unter ande-
rem die Biologischen Stationen, Vertreter 
der kommunalen Spitzenverbände, Sport-
verbände sowie sonstige Institutionen und 
Sachverständige zu Wort. 
BUND, NABU und LNU hatten bereits im 
Vorfeld der Anhörung die geplanten Neure-
gelungen im Landschaftsgesetz abgelehnt1 
und den umweltrechtlichen Kahlschlag kri-
tisiert, der den Naturschutz in NRW um 30 
Jahre zurückwerfen würde. Presseerklä-
rungen dazu sind auf den Homepages der 
Landesverbände zu finden.
Die kommunalen Spitzenverbände (Städte-
tag, Landkreistag, Städte- und Gemeinde-
bund) begrüßten die Novelle zwar grund-
sätzlich. In Einzelpunkten wurde aber auch 
hier übereinstimmend mit den Verbänden 
Kritik geübt. In einer Stellungnahme2 von 
den Sachverständigen Prof. Schrader und 
Dr. Hellenbroich wurden grundlegende 
rechtliche Mängel der LG-Novelle aufge-
zeigt.

Eingriffsregelung –  
Begrenzung der Ausgleichsfläche
Bei der Eingriffsregelung stand die vorge-
sehene Begrenzung der Ausgleichsflächen 
auf ein Verhältnis von maximal 1:1 zur Ein-

griffsfläche im Mittelpunkt der Kritik. Diese 
Begrenzung wird von den Naturschutzver-
bänden strikt abgelehnt, da sie dem im Bun-
desnaturschutzgesetz vorgeschriebenen 
umfassenden Ausgleich der beeinträchtig-
ten Funktionen des Naturhaushaltes und 
des Landschaftsbildes widerspricht. Ein 
1:1-Ausgleich wird auch von der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald (SDW) ab-
gelehnt. Der beschränkte Ausgleich könne 
dazu führen, dass der Waldanteil in waldar-
men Regionen von NRW kontinuierlich ab-
nehmen wird.
Dr. Hellenbroich wertete es in seiner Stel-
lungnahme (s.o.) insbesondere als rah-
menrechtswidrig, dass der Eingriffsverursa-
cher im Falle eines Ausgleichsbedarfes von 
mehr als 1:1 künftig eine Ersatzgeldzahlung 
anbieten kann, die von der Behörde akzep-
tiert werden muss. 

Eingriffsregelung - Natur auf Zeit 
Das LG sieht eine Freistellung von der Ein-
griffsregelung vor, wenn auf ehemals be-
bauten oder verkehrlich genutzten Flächen 
eine neue Nutzung wieder aufgenommen 
wird („Natur auf Zeit“). Der Landkreistag kri-
tisierte, dass bei dieser Freistellung künftig 
völlig auf eine Stichtagsregelung verzichtet 
werden soll. Auch die Naturschutzverbände 
lehnen diese Neuerung ab, da so Eingriffe 
in hochwertige Biotope, die sich auf ehema-
ligen Bau- oder Verkehrsflächen entwickelt 
haben, pauschal von der Eingriffsregelung 
freigestellt werden. Dr. Hellenbroich wies 
darauf hin, dass in den sogenannten Nega-
tivkatalog des LG ohnehin nur Fälle aufge-
nommen werden dürfen, die typischerweise 
nicht den Tatbestand des Eingriffs erfüllen. 
Durch diese vom Bundesgesetzgeber er-
öffnete Möglichkeit sei die „Natur auf Zeit“ 
- Regelung des LG nicht gedeckt. 

Anhörung zum Landschaftsgesetz vor dem Umweltausschuss
Dr. Ellen Krüsemann und Martin Stenzel
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1  Die Stellungnahme ist abrufbar unter  
www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Land-
schaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_
Endf_060831.pdf oder kann im Landesbüro ange-
fordert werden 

2  www.landtag.nrw.de unter der Rubrik Dokumente, 
Suchbegriff Landschaftsgesetz oder auf Anfrage 
im Landesbüro erhältlich

http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
http://www.landtag.nrw.de
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Eingriffsregelung – Ersatzgeld 
Der Städtetag kritisierte, dass das Ersatz-
geld auch für die Aufstellung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen eines Landschafts-
planes verwendet werden kann. Der Ein-
satz für Verwaltungstätigkeiten sei falsch, 
das Ersatzgeld solle der Wiederherstellung 
der durch den Eingriff beeinträchtigten 
Funktionen des Naturhaushaltes dienen. 
Auch Dr. Hellenbroich hält die Verwendung 
von Ersatzgeldern für Verwaltungstätigkei-
ten für rechtlich bedenklich und verwies auf 
das Land Hessen, das eine ähnliche Re-
gelung wieder aus dem Naturschutzgesetz 
streichen musste. 

Verbandsbeteiligung und -klage
Die Naturschutzverbände rügten die ge-
planten Einschnitte bei Verbandsbeteiligung 
und -klage, für die es in der Praxis keine be-
lastbaren Anhaltspunkte gebe. Der Wegfall 
von Beteiligung führe zu einem Klima der 
Unzufriedenheit, es werde mehr Diskussi-
onen und letztlich mehr Bürokratie geben. 
Auf Nachfrage des Umweltausschusses 
nach wissenschaftlichen Kenntnissen zu 
einem erhöhten Verwaltungsaufwand und 
Kosten durch die Beteiligung sowie den Er-
fahrungen mit dem Klagerecht, räumte Herr 
Welge (Städtetag NRW) ein, dass es nicht 
zu der befürchteten enormen Zunahme von 
Klagen gekommen sei. Umweltämter ar-
beiteten sowohl mit den Beiräten als auch 
den Umweltorganisationen gut zusammen: 
"Diese Zusammenarbeit ist durchaus för-
derlich". Auch Dr. Klein (Landkreistag NRW) 
bestätigte, dass keine massenhafte Klage-
erhebung verzeichnet werden konnte.

Stadtökologischer Fachbeitrag 
Der Städtetag hält die Streichung des 
Stadtökologischen Fachbeitrags für falsch, 
da dieser in der kommunalen Praxis sehr 
hilfreich sei und auch in der Zukunft noch 
vielfach angefordert werden müsse. Der 
Städte- und Gemeindebund stellte die 
Rechtsfrage, ob dem Erfordernis der flä-

chendeckenden Landschaftsplanung noch 
Genüge getan wird, wenn der Stadtökologi-
sche Fachbeitrag gestrichen wird. Dr. Hel-
lenbroich sah hier das Rahmenrecht ein-
deutig unterschritten: "Die flächendeckende 
Landschaftsplanung ist in Nordrhein-West-
falen gegenwärtig nicht erfüllt. Streicht man 
den Städtefachbeitrag, ist sie noch weniger 
erfüllt."

Das Ausschussprotokoll und die Stellung-
nahmen der einzelnen Verbände können 
unter http://www.landtag.nrw.de abgerufen wer-
den oder im Landesbüro angefordert wer-
den. 
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Zwei Jahre nach Ablauf der Umsetzungs-
frist der europäischen Umweltinformations-
richtlinie hat nun auch NRW ein Landes-
Umweltinformationsgesetz (Landes-UIG). 
Eine Landesregelung wurde nötig, weil sich 
das Bundes-UIG seit 2004 auf die Rege-
lung von Informationsansprüchen gegen 
Bundesbehörden beschränkt (vgl. auch 
Rundschreiben Nr. 28, S. 7). Leider hat der 
Landesgesetzgeber darauf verzichtet, ein 
vollständig ausformuliertes eigenes Gesetz 
zu schaffen und sich statt dessen auf Teil-
regelungen in Kombination mit Verweisen 
auf das Bundes-UIG beschränkt. Auf diese 
Weise ist das neue Gesetz extrem schwer 
lesbar und vollzugsunfreundlich. Manche 
Vorschriften sind durch die Verweistechnik 
sogar missverständlich oder gar lückenhaft 
ausgefallen, wie eine ausführlichen Stel-
lungnahme der Uni Lüneburg zeigt.1 

Weitreichender Zugang  
zu Umweltinformationen
Inhaltlich bleibt es bei dem europarechtlich 
vorgegebenen Grundprinzip eines weiten 
Zugangs zu Umweltinformationen, der nur 
unter strengen Voraussetzungen abgelehnt 
werden kann. Aus Verbändesicht sind ins-
besondere die folgenden Aspekte hervor-
zuheben: 

- NRW-Behörden haben künftig ein großes 
Ermessen, von einer vom Antragsteller 
gewünschten Zugangsart abzuweichen, 
wenn „es für die informationspflichtige 
Stelle angemessen ist, die Informati-
on auf andere Art zu eröffnen“, § 2 S. 2 
UIG NRW. Wer also künftig um Über-
sendung einer Kopie bittet, könnte von 
einer wenig auskunftfreudigen Behörde 
darauf verwiesen werden, dass die ent-

sprechenden Informationen nur von 8.00 
bis 13.00 Uhr in Zimmer 105 zur Einsicht 
bereit liegen. Vermutlich wäre eine sol-
che Interpretation unvereinbar mit Sinn 
und Zweck der Umweltinformations-RL. 
In jedem Fall ist zu befürchten, dass die 
NRW-Regelung noch für einige Ausein-
andersetzungen sorgen wird.

- Es bleibt bei der Gebührenfreiheit für 
anerkannte Naturschutzverbände. Al-
lerdings wird im neuen UIG strikter 
zwischen Gebühren und Auslagen un-
terschieden. „Gebühren“ betreffen den 
Verwaltungsaufwand, z.B. für die Vor-
bereitung und Erteilung von Auskünften. 
„Auslagen“ umfassen die Sachkosten, 
also insbesondere Kopierkosten (0,10 € 
pro DIN/A4-Kopie s/w, Farbkopien „in 
voller Höhe“). Achtung: „Auslagen“ müs-
sen auch von den Verbänden vollständig 
erstattet werden! 

- Informationsansprüche bestehen auch 
gegenüber Privaten, die öffentliche Um-
weltaufgaben wahrnehmen. Allerdings 
fehlen in diesem Zusammenhang (an-
ders als im Bundes-UIG) behördliche 
Kontrollpflichten und Ordnungswidrigkeit-
statbestände. Bürger oder Naturschutz-
verbände, die einen UIG-Antrag gegen 
einen Privaten durchsetzen wollen, müs-
sen zudem gleich den kostenintensive-
ren Weg vor ein Verwaltungsgericht ge-
hen. Eine vorgeschaltete Prüfung durch 
die Kontrollbehörde ist nicht vorgesehen 
– an einer Beschwerde ist natürlich trotz-
dem niemand gehindert ...

Die Stellungnahmen von BUND, NABU 
und LNU zum Landes-UIG finden Sie unter 
„Aktuelles“ auf der Landesbüro-Homepage 
www.lb-naturschutz-nrw.de bzw. können im Lan-
desbüro anfordert werden. Einen aktuali-
sierten Musterantrag nach dem neuen UIG 
mit Erläuterungen finden Sie als Anlage 2.

Landes-Umweltinformationsgesetz jetzt auch in NRW
Dr. Ellen Krüsemann

1 www.landtag.nrw.de/portal/WWW/
dokumentenarchiv/Dokument/MMST14-781.
pdf?von=1&bis=0    oder auf Anforderung  
im Landesbüro erhältlich.
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Erneute Novellierung des Landeswassergesetzes NRW geplant
Stephanie Rebsch
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Seit Februar 2007 liegt der Gesetzentwurf 
der Landesregierung zu Änderungen im 
Landeswassergesetz (LWG) vor. Der Ent-
wurf zeichnet sich durch eine Vielzahl de-
taillierter Änderungsvorschläge aus, die 
überwiegend dort ansetzen, wo der Gesetz-
geber bei der letzten Novelle des LWG im 
Jahr 2005 gute und maßvolle Regelungen 
zugunsten einer vorausschauenden Gewäs-
serbewirtschaftung und Gewässerschutz-
politik getroffen hatte. Die bloße Streichung 
bzw. Abänderung vermeintlich überobliga-
torischer Regelungen (Stichwort 1:1-Um-
setzung der Wasserrahmenrichtlinie) lässt 
zugrundeliegende neue Leitlinien einer 
zukunftsweisenden Gewässerschutzpolitik 
nicht erkennen und kann daher nicht über-
zeugen.

Wasserwirtschaft auf dem Rückzug? 
In ihren Auswirkungen auf den hoheitli-
chen Gewässerschutz ist die beabsich-
tigte Änderung des Anwendungsbereichs 
des LWG und die Einführung der neuen 
Gewässerkategorie „Sonstige Gewässer“ 
sehr kritisch zu bewerten. In beiden Fällen 
drohen gewässer(-schutz)relevante Sach-
verhalte nicht länger im Fokus staatlicher 

Bewirtschaftungsverantwortung zu stehen.

So ist geplant, die Entwässerungsgräben 
im landwirtschaftlichen Bereich vom An-
wendungsbereich des LWG auszunehmen 
(§ 1 Abs. 2 LWG – E). Der landwirtschaftli-
che Bereich macht in NRW jedoch 50 % der 
Landesfläche aus. Es steht zu befürchten, 
dass die zuständigen Behörden einer groß-
flächigen Entwässerung der Landschaft 
nicht mehr entgegen wirken können.

Weiterhin ist beabsichtigt, eine zusätzliche 
Kategorie „Sonstige Gewässer“ für alle 
Fließgewässer einzuführen (§ 3 LWG – E). 
Hierunter sollen nach derzeitigem Stand 
alle Fließgewässer fallen, deren Lauflänge 
nicht mehr als 60 km beträgt. Bislang gibt 
es die beiden Kategorien Gewässer erster 
und Gewässer zweiter Ordnung. Es steht 
zu befürchten, dass die vorgesehene Diffe-
renzierung dazu führt, die Erarbeitung der 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmen-
programme auf die Gewässer erster und 
zweiter Ordnung zu beschränken und die 
„Sonstigen Gewässer“ < 60 km nicht zu be-
trachten.

Naturnahes Fließgewässer     (Bildautorin: Stephanie Rebsch)
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Gemeinsame Stellungnahme von BUND, 
LNU und NABU
In ihrer gemeinsamen Stellungnahme zur 
Novellierung des LWG bewerten BUND, 
LNU und NABU die beabsichtigen Ände-
rungen kritisch: Es wird zwar vorbeugender 
Hochwasserschutz propagiert, in Wirklich-
keit aber werden durch Entbürokratisierung 
und Minimalumsetzung der europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie Standards abge-
baut und Chancen für eine Stärkung der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nicht genutzt. Die 
geplanten Änderungen sind im wesentli-
chen:

• Im Bereich des Hochwasserschutzes 
die Anpassung des LWG an die bun-
desrechtlichen Regelungen im WHG 
(Stichwort: Hochwasserartikelgesetz, 
siehe Rundschreiben 26),

• Verfahrensregelungen zur strategi-
schen Umweltprüfung für wasserwirt-
schaftliche Pläne und Programme 
(z.B. Hochwasserschutzpläne, Maß-
nahmenprogramme),

• Überführung der bisher baurechtlichen 
Regelungen zur Dichtheitsprüfung von 
privaten Schmutzwassereinleitungen 
in das LWG,

• Streichung der Darstellungspflichten 
der Wasserversorger und Streichung 
der Festlegung zur Erstellung eines 
Wasserversorgungskonzeptes,

• Streichung der Festlegung, Wasser-
schutzgebiete für alle Gewinnungsan-
lagen der öffentlichen Wasserversor-
gung mit einer Entnahme von mehr als 
1 Mio. m³ im Jahr bis zum 31.12.2015 
festzusetzen.

Der Gesetzentwurf und die komplette Stel-
lungnahme stehen auf der Homepage des 
Landesbüros zum Download zur Verfügung 

(www.lb-naturschutz-nrw.de > Aktuelles) oder 
können im Landesbüro angefordert wer-
den.

Ein Wort zur Öffentlichkeitsbeteiligung!
Die erneute Novellierung des LWG bietet 
die Möglichkeit, Anforderungen und Ver-
fahrensregelungen zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit am Umsetzungsprozess 
der Wasserrahmenrichtlinie gesetzlich zu 
konkretisieren. Die bisherigen Regelun-
gen erscheinen nicht ausreichend, um die 
aktive Beteiligung der Öffentlichkeit - über 
die Fachöffentlichkeit hinaus - auf allen 
Ebenen anzuregen und zu fördern. In die-
sem Zusammenhang verweisen die Natur-
schutzverbände ausdrücklich auf die Anre-
gungen im „Handbuch Wasserrahmenricht-
linie und Naturschutz“ (Hrsg.: Wassernetz 
NRW) zu Ausgestaltung und Instrumenten 
der Öffentlichkeitsbeteiligung (Kapitel 7). 
Das Handbuch steht auf der homepage des 
Wassernetz unter 
www.wassernetz-nrw.de > Handbuch

zum Download zur Verfügung oder kann 
beim Wassernetz NRW, Merowinger Str. 
88, 40225 Düsseldorf, bestellt werden.

Ausblick
Der „Fahrplan“ für die Novellierung sieht vor, 
dass der Gesetzentwurf nach der Sommer-
pause in den Landtag eingebracht wird und 
die Gesetzesänderungen zum Jahresende 
in Kraft treten. Schon jetzt zeichnet sich je-
doch ab, dass sich der rechtliche Rahmen 
auf Bundesebene ändern wird: Der Bun-
desgesetzgeber plant, das sog. „Umwelt-
gesetzbuch“ bis 2009 zu verabschieden 
(vgl. Rundschreiben Nr. 28, „Neue Gesetze 
und Verordnungen“). Das bekannte Was-
serhaushaltsgesetz auf Bundesebene wird 
in ein „Buch Wasser“ überführt und völlig 
überarbeitet. Erneuter Novellierungsbedarf 
auf Landesebene ist vorprogrammiert!
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Nach Änderung der Kormoranverordnung 
(siehe Rundschreiben 27, S.18) wurde im 
November 2006 die Änderung der Landes-
jagdzeitenverordnung vom Landtag NRW 
verabschiedet. Dadurch wurden insbeson-
dere reguläre Jagdzeiten für Nil- und Kana-
dagänse sowie Rabenkrähen und Elstern 
neu eingeführt. Die Jagdzeit auf Graugänse 
wurde ausgeweitet.

Jagdbare Arten in NRW
Damit sind derzeit in NRW – jeweils mit 
artspezifischer Schonzeit - jagdbare Ar-
ten: Rotwild, Dam- und Sikawild, Rehwild, 
Muffelwild, Schwarzwild, Feldhase, Wild-
kaninchen, Fuchs, Waschbär, Marderhund, 
Steinmarder, Iltis, Hermelin, Dachs, Fasan, 
Wildtruthahn, Ringel- und Türkentaube, 
Höckerschwan, Grau-, Kanada- und Nil-
gans, Stockente, Waldschnepfe, Bläss-
huhn, Lach- und Silbermöwe, Rabenkrähe 
und Kormoran. 
Arten mit ganzjähriger Schonzeit sind 
Baummarder, Mauswiesel, Rebhuhn, Wild-
truthenne, Bläss-, Saat- und Ringelgans, 
Wildenten (außer Stockente), Sturm-, Man-
tel und Heringsmöwe und Eichelhäher.

Kritik der Naturschutzverbände
Mit der Ausweitung der Jagd wurde die Kli-
entel der Interessenvertreter aus Jagd, Fi-
scherei und Landwirtschaft bedient, die ihre 
Forderungen mit einem gemeinsamen Po-
sitionspapier unterstrichen hatte. Die Na-
turschutzverbände haben sich dagegen mit 
Stellungnahmen und Presseerklärungen 
kritisch zu den Änderungen geäußert:

• Elster und Rabenkrähe sind von der 
Jagd ganzjährig zu verschonen, da 
keine Schäden nachgewiesen wer-

den können. Die Jagdzeiten sind zu-
dem EU-rechtswidrig, da sie Teile der 
Brut- und Aufzuchtszeit der Jungen 
mit umfassen. Bei der Rabenkrähe 
besteht auch noch die Verwechslungs-
gefahr mit der geschützten Saatkrähe.  
Untersuchungen zeigen, dass Be-
standsrückgänge bestimmter Arten 
nicht durch Beutegreifer wie Raben-
vögel verursacht sind, sondern durch 
Landschaftsveränderungen: Die Elster 
dezimiert z.B. keine Singvogelpopulati-
onen. Die befürchtete übermäßige Be-
standszunahme von Rabenvögeln bei 
Aufgabe der Jagd kann nicht eintreten, 
da sich die Bestände durch Nahrungs- 
und Brutplatzkonkurrenz selbst regu-
lieren.

• Blässhühner und Höckerschwäne sol-
len ganzjährige Schonzeit genießen, 
da sie nicht sinnvoll verwertet werden.

• Lach- und Silbermöwen sind von der 
Jagd zu verschonen, da die Verwechs-
lungsgefahr mit geschützten Arten zu 
groß ist.

Feuer frei auf Nilgans, Kanadagans, Elster und Rabenkrähe –  
die neue Landesjagdzeitenverordnung

Sabine Hänel
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Zum Verwechseln ähnlich:  
Saatkrähe (geschützt, links), Rabenkrähe (jagdbar, rechts).  
(Bildautor: Hans Glader)
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• Die Nilgans ist ganzjährig zu schützen, 
da sie bisher keine nachgewiesenen 
Schäden verursacht und nach EU-Vo-
gelschutzrichtlinie und derzeit gelten-
dem Bundesrecht keine jagdbare Art 
ist. 

• Eine Bejagung von Ringeltauben wäh-
rend der Brutzeit wird abgelehnt, da sie 
der EU-Vogelschutzrichtlinie und dem 
Tierschutz widerspricht. Der Tod tau-
sender Jungvögel wird in Kauf genom-
men, denn im Nest sitzende Jungvögel 
müssen qualvoll verhungern, wenn 
ihre Eltern abgeschossen werden.

Grundsätzlich akzeptiert beispielsweise der 
NABU die Jagd lediglich als „nachhaltige 
Nutzung wildlebender, in ihrem Bestand 
nicht gefährdeter Tierarten“. Der jagdliche 
Eingriff ist nur dann nachhaltig, 

• wenn das erlegte Tier sinnvoll verwer-
tet wird, 

• wenn nur Arten bejagt werden, die vor 
Ort weder durch die Nutzung noch 
durch andere Faktoren gefährdet sind, 

• wenn andere Arten oder ihr Lebens-
raum nicht beeinträchtigt werden und 

• wenn Störungen von Natur und Land-
schaft minimiert werden.

Nach diesen Prämissen hält der NABU nur 
die Jagd auf Rot-, Dam- und Sikahirsch, 
Reh, Mufflon, Wildschwein, Wildkaninchen, 
Fuchs, Fasan und Stockente für vertretbar.

Weitere Informationen ...
können im Landesbüro erfragt werden oder 
sind zu finden unter:

• Jagdzeitenverordnung NRW: Verord-
nung zur Änderung der Verordnung 
über die Jagdzeiten v. 28.11.2006.- 
GV. NRW. 2006 S. 601,

• Jagdzeiten: www.ljv-nrw.de unter Jagd-
zeiten,

• NABU-Position:
 Jagdpolitisches Grundsatzprogramm, 

Artporträts, Pressemeldungen zur 
Landesjagdzeitenverordnung NRW, 
Stellungnahme zur Landesjagdzeiten-
verordnung: www.nabu-nrw.de unter Na-
turschutz / Jagd,

• LNU-Leitlinie zur Jagd: www.lnu-nrw.de 
unter Profil / Umweltpolitische Leitlini-
en der LNU,

• Gutachten zu Rabenvögeln: 
 www.öjv.de unter Positionen / Rabenvö-

gel / Rabenvögel-Gutachten.
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Auch ihr geht es demnächst an den Kragen:  
die Nilgans  
(Bildautor: Hans Glader)

http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
http://www.nabu-nrw.de
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
http://www.�jv.de
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Der NABU Sachsen-Anhalt hat vor dem 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) einen 
vorläufigen Stopp des Ausbaus der A 143 - 
Westumfahrung Halle - erreicht1. Die Klage 
des NABU Sachsen-Anhalt richtet sich ge-
gen die Zerschneidung der Naturräume von 
Europäischer Bedeutung im Unteren Saa-
letal durch den geplanten Nordabschnitt 
der A 143. Von dem Autobahnbau wären 
insbesondere die Hallesche Porphyrkup-
penlandschaft und die Muschelkalkhänge 
bei Lieskau betroffen, die als FFH-Gebie-
te geschützt sind. Nach dem Urteil des  
BVerwG muss die Planung nun grundle-
gend überprüft werden. Insbesondere wur-
den umfangreiche Nachuntersuchungen 
zur Beeinträchtigung der beiden betroffe-
nen FFH-Gebiete durch die Autobahn und 
zur Gefährdung seltener Tier- und Pflan-
zenarten richterlich angeordnet. Danach 
ist ein neues Genehmigungsverfahren mit 
Beteiligung der Naturschutzverbände erfor-
derlich. 

Auch für NRW relevant
Das Urteil präzisiert insbesondere die hohen 
Anforderungen der FFH-Verträglichkeits-
prüfung und ist damit auch für den Umgang 
mit FFH-Gebieten in NRW bedeutsam: 

- Im Zweifel: FFH-Unverträglichkeit
 Wenn ein Vorhaben zumindest teilwei-

se innerhalb eines FFH-Gebietes ver-
wirklicht werden soll (...), sind erhebli-
che Beeinträchtigungen des Gebietes 
nahezu unvermeidlich, es sei denn, ihr 
Eintritt kann durch ein Schutzkonzept 
wirksam verhindert werden (Rdn. 36). 

Unerheblich dürfen im Rahmen des 
Art. 6 Abs. 3 FFH-RL nur Beeinträch-
tigungen sein, die kein Erhaltungsziel 
nachteilig berühren (Rdn. 41).

 Bei Zweifeln an der Wirksamkeit eines 
Schutzkonzeptes ist von einer Unver-
träglichkeit mit den Erhaltungszielen 
auszugehen. Die Anforderungen sind 
hier hoch angesetzt. Der Träger des 
Vorhabens muss „unter Berücksich-
tigung der besten einschlägigen wis-
senschaftlichen Erkenntnisse“ den 
„Nachweis“ erbringen, dass eine Be-
einträchtigung von Erhaltungszielen 
ausgeschlossen ist (Rdn. 85). 

- Wirksamkeit einer Grünbrücke für  
Wirbellose nicht hinreichend belegt

 Im konkreten Fall sah das BVerwG 
diesen Nachweis als nicht erbracht an. 
Geplant war eine Grünbrücke für mo-
bile Wirbellose (Laufkäfer, Heuschre-
cken und Tagfalter). Anders als bei sich 
erdgebunden bewegenden Säugetier-
arten sah das Gericht das Erfahrungs-
wissen zum populationswirksamen 
Schutz dieser Arten als derzeit noch 
lückenhaft an. Prognosen über die 
Kompensationswirkung von Grünbrü-
cken bei Wirbellosen müssten daher 
gegenwärtig als unsicher gelten, es 
handele sich „um eine Experiment mit 
ungewissem Ausgang“ (Rdn. 89). Da-
mit durfte die Grünbrücke für Wirbello-
se nicht als „Vermeidungsmaßnahme“ 
angerechnet werden (die die FFH-Ver-
träglichkeit gewährleistet), sondern 
konnte lediglich als Kohärenzsiche-
rungsmaßnahme im Zusammenhang 
mit den Ausnahmen nach Art. 6 Abs. 4 
FFH-RL (Rdn. 85, 88 f.) berücksichtigt 
werden. 

FFH vs. Autobahn - Erfolg vor dem Bundesverwaltungsgericht
Dr. Ellen Krüsemann
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1 Aktenzeichen: BVerwG 9A20.05
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- Stellungnahme der EU-Kommission 
bei Gebieten mit prioritären Lebens-
raumtypen oder Arten erforderlich

 Für FFH-Gebiete mit Vorkommen von 
prioritären Lebensraumtypen oder 
–Arten (z.B. orchideenreiche Kalk-Tro-
ckenrasen, Spanische Flagge) gelten 
strengere Anforderungen in der Ver-
träglichkeitsprüfung. So muss eine 
Stellungnahme der EU-Kommission 
eingeholt werden, wenn die Gebiets-
beeinträchtigung mit wirtschaftlichen 
oder sozialen Allgemeinwohlgründen 
(z.B. der Sicherung von Arbeitsplät-
zen) gerechtfertigt wird. Wichtig dabei: 
Diese „Ehrenrunde“ zur EU-Kommissi-
on verlangt das BVerwG schon dann, 
wenn ein Gebiet, das die prioritären Ar-
ten/Lebensraumtypen einschließt, an 
irgendeiner Stelle beeinträchtigt wird. 
Es kommt nicht darauf an, ob sich die 
Beeinträchtigung gerade auf die prio-
ritären Arten oder Lebensraumtypen 
auswirkt, also ob z.B. bei Abgrabung 
eines Kalkbuchenwaldes genau das 
prioritäre Orchideenvorkommen ver-
nichtet wird. 

 Damit weicht das BVerwG von der 
bisherigen Rechtsprechung des OVG 
Münster ab (Rdn. 117)! 
Unter http://www.naturschutz-fachinforma-
tionssysteme-nrw.de/natura2000/meldedok/ 
(>Fachinformation, >Listen) haben Sie 
die Möglichkeit zu prüfen, ob in einem 
FFH-Gebiet prioritäre Lebensraumty-
pen oder Arten als Erhaltungsziel be-
nannt sind. Sie können diese Informa-
tionen natürlich auch gerne beim Lan-
desbüro erfragen.

- Fehler bei FFH-VP wirken sich auf die 
fachplanerische Abwägung aus

 Wenn in der Verträglichkeitsprüfung 
Fehler bei der Ermittlung der Beein-
trächtigung von Erhaltungszielen ge-
macht wurden, dann schlagen diese 
Fehler „notwendig auch auf die fach-

planerische Abwägung“ durch, soweit 
es darum geht, die Belange von Natur 
und Landschaft zu berücksichtigen. 
Denn diese Abwägung setzt (...) vor-
aus, dass eine ausreichende Ermitt-
lung und Bestandsaufnahme der im 
Trassenbereich betroffenen Tier- und 
Pflanzenarten und ihrer Lebensräume 
sowie ihrer Beeinträchtigungen statt-
gefunden hat, um sie mit dem ihnen 
zukommenden Gewicht in diese Abwä-
gung einzustellen“ (Rdn. 162). 
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Im Rundschreiben Nr. 28, S. 20 f. „Infra-
strukturvorhaben“ wurden die wesentlichen 
Änderungen für die Zulassungsverfahren 
zur Realisierung großer Infrastrukturprojek-
te aus den Bereichen (Wasser-) Straßen-
bau, Schienen- und Flugverkehr bereits 
erläutert, wie sie sich aus dem Infrastruk-
turbeschleunigungsgesetz ergeben. Mit 
diesem Gesetz ändern sich jedoch auch die 
Rahmenbedingungen für die Beteiligung 
der Naturschutzverbände an den Zulas-
sungsverfahren, den so genannten Plan-
feststellungsverfahren. Im Interesse einer 
schnelleren und vereinfachten Realisierung 
dieser Projekte wird die Rechtstellung von 
Naturschutzverbänden und Umweltschutz-
vereinigungen an die privater Personen 
angeglichen. Die bisherigen Beteiligungs-
regelungen nach §§ 12, 12 a Landschafts-
gesetz NRW gelten nicht länger für diese 
Projekte. Diese Angleichung hat folgende 
gravierende Folgen:

• Keine Pflicht zur Übersendung von Pla-
nunterlagen: In Planfeststellungsver-
fahren wurden die anerkannten Natur-
schutzverbände bislang von den Anhö-
rungsbehörden direkt beteiligt, indem 
die Planfeststellungsunterlagen mit der 
Bitte um Abgabe einer Stellungnahme 
an das Landesbüro übersandt wurden. 
Jetzt ist vorgesehen, dass die Unter-
lagen nur bei den jeweils zuständigen 
Behörden (z.B. auf der Ebene der Kom-
munen) eingesehen werden können.  
Beim Straßenbau gilt dies nur für Bun-
desfernstraßen. Bei Planfeststellungs-
verfahren für Landesstraßen erhalten 
die Verbände nach wie vor die Plan-
unterlagen von der Anhörungsbehörde 
über das Landesbüro übersandt.

• Keine Information über Offenlage und 
Fristen des Planfeststellungsverfah-
rens: Die Information über die Ausle-
gung der Unterlagen und die Fristen 
zur Abgabe von Stellungnahmen er-
fahren die Naturschutzverbände nur 
noch über die sogenannten „ortsübli-
chen öffentlichen Bekanntmachungen“ 
in den Amtsblättern oder in den Tages-
zeitungen.

• Strikte Regelung zur Abgabefrist für 
Stellungnahmen: Die Naturschutzver-
bände können nur noch während der 
Offenlage von einem Monat und den 
anschließenden vier Wochen Stel-
lungnahmen abgeben. Alle später ein-
gereichten Stellungnahmen sind vom 
weiteren Verfahren ausgeschlossen 
und können in keinem Fall in einer 
eventuellen Klage geltend gemacht 
werden (Präklusion). Die Frist kann 
auch nicht verlängert werden.

• Zustellung und Rechtsbehelfsfrist: 
Die Kenntnis über den Zeitpunkt der 
sogenannten Zustellung der Zulas-
sungsentscheidung (Planfeststellungs-
beschluss) ist wichtig, da mit der Zu-
stellung die Frist von einem Monat für 
eine mögliche Verbandsklage in Gang 
gesetzt wird. Es muss damit gerechnet 
werden, dass die Zulassungsentschei-
dung den Naturschutzverbänden nicht 
durch Übersendung förmlich zugestellt 
wird, sondern die Zustellung durch die 
sogenannte öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt wird. D.h., dass die Un-
terlagen zu jedermanns Einsicht wäh-
rend eines bestimmten Zeitraums aus-
gelegt werden und über Ort und Zeit 
der Auslegung im Ministerialblatt oder 

Infrastrukturbeschleunigungsgesetz – Konsequenzen für die  
Mitwirkung der anerkannten Naturschutzverbände in NRW

Stephanie Rebsch und Gerd Mackmann
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Amtsblatt informiert wird. Nach Ende 
der im Einzelfall festgesetzten Ausle-
gungsfrist gilt die Entscheidung dann 
als förmlich zugestellt. Eine gewisse 
Erleichterung stellt in diesem Zusam-
menhang die Tatsache dar, dass über 
die Öffentlichen Bekanntmachungen 
teilweise im Internet informiert wird. 
Unter http://sgv.im.nrw.de sind die öffent-
lichen Bekanntmachungen u.a. des 
Verkehrsministeriums als Planfeststel-
lungsbehörde im Straßenbau einseh-
bar.

Gleichbehandlung nicht sachgerecht ...
Das Ziel des Gesetzgebers ist die Be-
schleunigung von Planverfahren. Mit die-
sem Zweck wird die Gleichstellung der Na-
turschutzverbände mit privaten Einwendern 
bei der Frist zur Abgabe einer Stellungnah-
me begründet. Bisher hatten die Verbände 
die gleichen Fristen wie die Träger öffentli-
cher Belange bekommen, so dass für die 
Bearbeitung von Stellungnahmen teilweise 
bis zu drei Monate zur Verfügung standen. 
Angesicht der immer größer werdenden 
Komplexität der Verfahren und der schwie-
rigen fachlichen und rechtlichen Fragen 
(zum Beispiel bei FFH-Verträglichkeitsprü-
fungen, artenschutzrechtlichen Befreiun-
gen) waren diese längeren Fristsetzungen 
auch durchaus für eine sachgerechte Bear-
beitung erforderlich. Die verkürzten Fristen 
stellen hier sowohl für die örtlichen Bearbei-
terInnen von Stellungnahmen als auch für 
das Landesbüro erschwerte Bedingungen 
dar.

Es bleibt aber vollkommen unklar, weshalb 
der Gesetzgeber auch bei der Information 
über Planfeststellungsverfahren und den 
Planunterlagen eine Gleichstellung der 
Verbände mit den Privaten vorschreibt. 
Eine Verfahrensbeschleunigung wird so 
nicht erreicht, vielmehr wird die sachliche 
Auseinandersetzung um ein Planvorhaben 
womöglich auf einen formalen Streit um die 

Herausgabe von Unterlagen und Gutach-
ten – z.B. gestützt auf das Umweltinforma-
tionsgesetz - verlagert. Dies kann eigentlich 
nicht Ziel des Bundesgesetzgebers gewe-
sen sein, zumal sich gerade im Straßenbau 
in Nordrhein-Westfalen eine umfassende 
und frühzeitige Beteiligung der Verbände 
bewährt hat, die teilweise sogar über die 
gesetzlichen Beteiligungspflichten hinaus-
geht.

Beteiligungspraxis hat sich bewährt ...
Wie die Allgemeine Rundverfügung Nr. 91 
des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-
Westfalen betont, konnten bislang durch 
die frühzeitige Einbindung der Verbände In-
formationen und Meinungen ausgetauscht, 
Problemfelder aufgedeckt und Lösungen 
gefunden werden. Diese bewährte Praxis 
führt dazu, dass die Planung beschleunigt 
wird und Planungssicherheit und Akzep-
tanz der Planung erhöht werden.

In den sich anschließenden Zulassungsver-
fahren (Planfeststellung) ist den Verbänden 
eine sachgerechte Mitwirkung nur möglich, 
wenn sie frühzeitig über die einschlägigen 
Planunterlagen verfügen. Dazu zählen zu-
mindest die Umweltverträglichkeitsstudie 
(UVS), der landschaftspflegerische Begleit-
plan (LBP), der Erläuterungsbericht zum 
Vorhaben und sämtliche naturschutzbezo-
genen Fachgutachten (insbesondere FFH-
Verträglichkeitsprüfung und Artenschutz-
beiträge).

„Runder Tisch“ angeregt ...
Die anerkannten Naturschutzverbände 
BUND, NABU und LNU haben sich daher 
im Mai 2007 an den für die Planfeststellung 

1 Rundverfügung Nr. 9 zur Beteiligung von 
Behörden und Naturschutzvereinen bei der 
Erstellung von UVS, LBP, UVU und FFH-VP 
vom 21.12.2004
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von Bundesfernstraßen zuständigen Lan-
desverkehrsminister Oliver Wittke gewandt 
und darum gebeten, die Beteiligungsmoda-
litäten zu optimieren:

• Mit der Anerkennung als Naturschutz-
verband hat der Gesetzgeber die Auf-
gabe verbunden, bei Planungen und 
Maßnahmen Belange des Natur- und 
Umweltschutzes zu vertreten (so auch 
die Begründung zum Regierungsent-
wurfs eines Gesetzes zur Regelung 
von Umweltinformationen im Lande 
NRW vom 7.11.2006). Für die ehren-
amtlichen Mitglieder wäre es vollkom-
men unverständlich, wenn ihnen die 
Wahrnehmung dieser Aufgabe nun 
von behördlicher Seite erschwert oder 
gar unmöglich gemacht würde.

• Dem Vorhabenträger (Landesbetrieb 
Straßenbau) soll aufgegeben werden, 
den Naturschutzverbänden zukünftig 
die Planunterlagen direkt zur Verfü-
gung stellen. Dies wäre vereinbar mit 
den neuen bundesgesetzlichen Vorga-
ben und widerspricht nicht dem Haupt-
anliegen des Gesetzgebers - der Be-
schleunigung von Zulassungsverfah-
ren für Infrastrukturvorhaben. Die bis-
herige Beteiligungspraxis hat gezeigt, 
dass auch die Planungsträger von 
der Verbändebeteiligung profitieren: 
Umweltdaten werden frühzeitig in die 
Verfahren eingebracht, fachliche und 
rechtliche Hürden und Widerstände für 
bestimmte Linienführungen von Ver-
kehrswegen können bereits in der Lini-
enbestimmung berücksichtigt werden, 
Mängel in den Planfeststellungsunter-
lagen können durch Planergänzungen 
und Änderungen rechtzeitig vor dem 
Planfeststellungsbeschluss behoben 
werden. 

• Die Aufgabe der bewährten Beteili-
gungspraxis hätte zudem langwierige 
Auseinandersetzungen nicht zuletzt 
um die europarechtlichen Anforderun-
gen an die Beteiligung zur Folge. Dies 
sollte im Interesse einer fachlichen 
Auseinandersetzung um Infrastruktur-
vorhaben und einer Stärkung des Eh-
renamtes in NRW unbedingt vermie-
den werden.

Die Naturschutzverbände haben kurzfristig 
einen „Runden Tisch“ mit den betroffenen 
Akteuren angeregt, um die offenen Frage-
stellungen auf der Grundlage gemeinsa-
mer Erfahrungen rund um die Mitwirkung 
der Naturschutzverbände zu erörtern und 
die Prinzipien und Eckpunkte der künftigen 
Beteiligungspraxis in NRW zu verabreden. 
Eine Lösung für den Straßenbau könnte 
dann auch als Modell für andere Planun-
gen wie der Neu- und Ausbau von Bahn-
strecken, Flughäfen oder Bundeswasser-
straßen überzeugen.

Landesbüro-Rundschreiben Nr. 29  - Verbandsbeteiligung -   Juni 2007
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Am 1. Januar 2007 ist in NRW das "Ge-
setz zur Straffung der Behördenstruktur in 
NRW" in Kraft getreten und damit ein erster 
Teil der angestrebten Verwaltungsstruktur-
reform umgesetzt worden. Zahlreiche Son-
derordnungsbehörden werden so weit als 
möglich aufgelöst oder in die allgemeine 
Verwaltung integriert.

LÖBF + LUA = LANUV
Wichtigste Neuerung dabei für den Natur-
schutz: Die Landesanstalt für Ökologie, 
Bodenordnung und Forsten (LÖBF) und 
das Landesumweltamt (LUA) werden zum 
neuen Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz (LANUV) zusammen-
gelegt. Die Schaffung des neuen gemein-
samen Landesamtes wurde von den Um-
weltverbänden begrüßt. Es besteht aller-
dings die Gefahr, dass in dem neuen Amt 
die Schwerpunkte zu Ungunsten des Natur-
schutzes verschoben werden. So ist leider 
festzustellen, dass die MitarbeiterInnen des 
LANUV immer weniger mit Stellungnahmen 
und Teilnahme an Terminen in den Planver-
fahren präsent sind. Dieser offensichtliche 
Rückzug aus der Funktion als Träger öffent-
licher Belange stellt eine erhebliche Schwä-
chung des Naturschutzes in NRW dar. 

Stärkung der Bezirksregierungen
Einige wichtige Sonderbehörden werden 
in die Bezirksregierungen integriert. So fin-
den sich die Staatlichen Ämter für Umwelt-
schutz (StUÄ) in den Dezernaten 54 der 
Bezirksregierungen wieder, die Ämter für 
Agrarordnung sind jetzt die Dezernate 69 
(Ländliche Entwicklung, Bodenordnung). 
Das erst 2004 im Rahmen der Modellregion 
Ostwestfalen-Lippe geschaffene Staatliche 
Amt für Umwelt und Arbeitsschutz Ostwest-
falen-Lippe (STAFUA) wird in die Bezirksre-
gierung Detmold eingefügt. Diese Integrati-
on in die Bezirksregierungen bedeutet für 
die einzelnen Ämter zunächst einen Wech-

sel der Türschilder und Briefköpfe, am 
Standort ändert sich in der Regel nichts. 

Übertragung auf Kommunen  
oder Private befürchtet
Entscheidend ist die geplante Verlagerung 
von Aufgaben an Private oder die kommu-
nale Ebene. So soll zum Beispiel die Zulas-
sung und Überwachung vieler immissions-
schutzrechtlicher Anlagen auf die Kreise 
bzw. kreisfreien Städte übertragen werden. 
Bei der Verlagerung von Zuständigkeiten 
der Bezirksregierungen auf die untere staat-
liche Verwaltungsebene besteht immer das 
Problem, dass die Kreise und kreisfreien 
Städte aufgrund ihrer größeren Nähe zu den 
Antragstellern eher wirtschaftsfreundlicher 
entscheiden und Umweltbelange oft zu we-
nig Beachtung finden. Bei den immissions-
schutzrechtlichen Verfahren kommt hinzu, 
dass den Kreisen und kreisfreien Städten 
schlicht die Fachkräfte für die Bearbeitung 
und Beurteilung der Anträge fehlt: ein Um-
stand, der sogar den Bundesverband der 
Deutschen Industrie zu Protesten gegen 
die Zerschlagung der Umweltverwaltung in 
NRW veranlasste.

Weitere Informationen
Eine Übersicht über alle Änderungen ent-
hält die Anlage 3. Einen guten Überblick 
und jede Menge Hintergrundinformationen 
zum Status Quo der Umweltverwaltung in 
NRW, eine Bewertung deren Funktionalität  
und eine Übersicht über die unterschiedli-
chen Reformmodelle bietet darüber hinaus 
das Gutachten "Modernisierung der Verwal-
tungsorganisation und Verwaltungsverfah-
ren im Unweltschutz", das im Auftrag des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen 
(SRU) im Jahr 2006 fertig gestellt wurde1. 

Wieder alles anders - die Verwaltungsstrukturreform NRW
Martin Stenzel
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Der Grundsatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser“ ist in vielen Lebensbereichen als 
Leitlinie anzutreffen und schlägt sich auch 
im deutschen Verwaltungsrecht nieder: Be-
vor eine Behördenentscheidung auf den 
gerichtlichen Prüfstand kommt, hat sie in 
der Regel zwei organisatorisch und funktio-
nal voneinander unabhängige „Behördenin-
stanzen“ durchlaufen, die eine verwaltungs-
interne Überprüfung von Verwaltungshan-
deln gewährleistet bzw. gewährleisten soll. 
Für den Straßenbau im Regierungsbezirk 
Düsseldorf wurde dieses Prinzip nun au-
ßer Kraft gesetzt: Verkehrsminister Wittke 
verzichtet bis auf weiteres auf seine Zu-
ständigkeit als Planfeststellungs- und da-
mit Genehmigungsbehörde beim Bau von 
Bundesstraßen und Autobahnen – räumlich 
begrenzt für den Regierungsbezirk Düssel-
dorf. In Anbetracht der Modellversuche im 
Regierungsbezirk Detmold (Stichwort: Mo-
dellregion OWL) und neuerdings im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf laufen die Verwal-
tungsverfahren im Straßenbau nur noch in 
den übrigen Regierungsbezirken nach be-
kanntem Muster ab:

So war es bis jetzt
Der Landesbetrieb Straßen/ Niederlassung 
(Vorhabenträger) plant das Vorhaben und 
reicht die Unterlagen bei der Bezirksregie-
rung (Anhörungsbehörde) ein. Dort erfolgt 
u.a. die Prüfung der Antragsunterlagen, die 
Veranlassung der Offenlage der Planun-
terlagen sowie die Beteiligung der Träger 
öffentliche Belange und der anerkannten 
Naturschutzverbände. Nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens überreicht die 
Bezirksregierung die Unterlagen an das 
Verkehrsministerium (Planfeststellungs-
behörde): Hier erfolgt die abschließende 
Entscheidung über alle offen gebliebenen 
bzw. im Anhörungsverfahren ausgeräum-

ten Einwendungen und Stellungnahmen.
Dieses komplexe sogenannte förmliche 
Verwaltungsverfahren rechtfertigt es, den 
Klageweg gegen einen Planfeststellungs-
beschluss direkt zu eröffnen: Die Durch-
führung eines sogenannten Vorverfahrens 
durch Erhebung eines Widerspruches ist 
nicht erforderlich. Der Gesetzgeber hat die-
sen Weg wählen können, da anerkannt ist, 
dass dem förmlichen Verwaltungsverfah-
ren ein hoher Rechtsschutzstandard inne-
wohnt. Schließlich sind verschiedene Be-
hörden mit unterschiedlichen Aufgaben- / 
Verantwortungsbereichen mit Planung und 
Genehmigung befasst.

So wird es jetzt gemacht
So nicht länger im Regierungsbezirk Düs-
seldorf: Aufgrund einer Änderung der 
Durchführungsverordnung zum Bundes-
fernstraßengesetz ist seit Februar 2007 
der Landesbetrieb Vorhabenträger, Anhö-
rungs- und Planfeststellungsbehörde in 
Einem! Damit geht die Zusammenlegung 
von Zuständigkeiten noch weiter als in der 
Modellregion OWL: Dort ist lediglich die An-
hörungsbehörde identisch mit der Planfest-
stellungsbehörde!
Praktisch bedeutet das, dass in Düsseldorf 
von der Planung bis zur Realisierung eines 
Straßenbauvorhabens alles in einer Hand 
liegt! Es darf bezweifelt werden, dass das 
Planfeststellungsverfahren künftig noch 
dem ihm zugewiesenen hohen Rechts-
schutzstandard gerecht wird, wenn das 
„Vier-Augen–Prinzip“ faktisch nicht länger 
gilt. Man darf gespannt sein, welches Fazit 
Verkehrsminister Wittke nach dem ange-
laufenen Modellversuch ziehen und wel-
che Kriterien er dabei zugrunde legen wird: 
Verfahrensdauer, Akzeptanz der Vorhaben, 
Rechtssicherheit, Zunahme verwaltungs-
gerichtlicher Auseinandersetzungen?

Vertrauen ist gut, Kontrolle wäre besser -  
Straßenbau im Regierungsbezirk Düsseldorf

Stephanie Rebsch
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Der Landtag NRW hat am 6. Dezember 
2006 das Gesetz zur Änderung des Lan-
desstraßenausbaugesetzes mit dem als 
Anlage beigefügten Landesstraßenbe-
darfsplan beschlossen. Mit der Veröffent-
lichung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
NRW ist der Landesstraßenbedarfsplan für 
den Neu- und Ausbau von Landesstraßen 
für den Zeitraum bis 2015 am 23. Februar 
2007 in Kraft getreten.

Der Landesstraßenbedarfsplan schreibt 
den Bedarf der wichtigsten Bauvorhaben 
bis zum Jahr 2015 gesetzlich fest. Er löst 
den Bedarfsplan von 1993 ab. Die Auswahl 
der im Bedarfsplan enthaltenen Vorhaben 
orientiert sich am Bewertungsergebnis des 
Integrierten Gesamtverkehrsplans (IGVP), 
insbesondere am Nutzen-Kosten-Quoti-
enten. Aus dem IGVP ist der Verkehrsin-
frastrukturbedarfsplan entwickelt worden; 
Dieser untergliedert sich in den Landes-
straßenbedarfsplan und den Bedarfsplan 
für Schienenvorhaben des Öffentlichen 
Personennahverkehrs. Die Naturschutzver-
bände hatten bereits zur Erarbeitung des 
Verkehrsinfrastrukturbedarfsplans ihre Kri-
tik vorgetragen (vgl. Rundschreiben Nr. 27, 
S. 28).

Inhalt des Bedarfsplanes
Insgesamt umfasst der Plan 263 Maßnah-
men mit einem Finanzvolumen von ca. 
einer Milliarde Euro. Der Landesstraßen-
bedarfsplan NRW enthält die wichtigsten 
Um- und Neubaumaßnahmen des Landes-
straßennetzes. Ausbaumaßnahmen zur 
Erhaltung und Punktmaßnahmen, wie z.B. 
die Beseitigung von Bahnübergängen oder 
der Ersatz von Kreuzungen durch Kreisver-
kehre, sind nicht bedarfsplanpflichtig und 
daher nicht im Landesstraßenbedarfsplan 
erhalten.

Die Umsetzung der Vorhaben des Landes-
straßenbedarfsplanes steht grundsätzlich 
vor dem Hintergrund der Projektbedeutung 
und der Finanzierbarkeit. Die Mittelzuwei-
sung durch den Landtag erfolgt daher auf 
der Grundlage des alle fünf Jahre aufzu-
stellenden Landesstraßenausbauplanes 
und der jährlich zu beschließenden Lan-
desstraßenausbauprogramme. 

Verschiedene Stufen der Dringlichkeit
Der Landesstraßenbedarfsplan enthält - 
unterteilt in die Dringlichkeitsstufen 1 und 2 
- die langfristigen Planungen für Baumaß-
nahmen über drei Millionen Euro Gesamt-
kosten. 

Für die Vorhaben der Stufe 1 besteht ein 
uneingeschränkter Planungsauftrag (bis 
einschließlich zum Planfeststellungsbe-
schluss). Die jeweils dringlichsten Projekte 
der Stufe 1 werden in den Landesstraßen-
ausbauplan aufgenommen, um möglichst 
bis 2015 umgesetzt zu werden. Er ist ver-
bindliche Grundlage für die Einstellung von 
Projekten in die Jahresbauprogramme.
Die Maßnahmen der Stufe 2 können grund-

Neuer Landesstraßenbedarfsplan 2006 bis 2015
Gerd Mackmann

Nur was im Bedarfsplan steht, darf gebaut werden 
(Bildautor: Michael Gerhard)
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sätzlich lediglich bis zur Linienbestimmung 
betrieben werden, da für diese Vorhaben 
eine geringere Dringlichkeit als für die Vor-
haben der Stufe 1 festgestellt worden ist.

Neue „Sternchen“-Kategorie
Allerdings wurde im aktuellen Landesstra-
ßenbedarfsplan erstmalig eine neue Kate-
gorie der Stufe 2* eingeführt. Hier sind sol-
che Vorhaben aufgeführt, deren besondere 
raumordnerische Bedeutung festgestellt 
wurde. Diese Vorhaben erhalten ein „Pla-
nungsrecht“ bis zur Baureife und können im 
Einzelfall wie Vorhaben der Stufe 1 in den 
Landesstraßenausbauplan aufgenommen 
werden, damit deren Finanzierung gesi-
chert ist. 
Bei unvorhersehbarem Bedarf entscheidet 
das Landesverkehrsministerium im Be-
nehmen mit dem Verkehrsausschuss des 
Landtages über Ausnahmen vom Landes-
straßenbedarfs- und -ausbauplan.

Bedeutung für die Praxis
Mit der Aufnahme in den Bedarfsplan ist der 
Bedarf für das jeweilige Vorhaben durch 
den Landtag zwar grundsätzlich anerkannt 
und für das Linienbestimmungs- bzw. Plan-
feststellungsverfahren verbindlich. Dieses 
stellt jedoch keine Vorentscheidung, z.B. 
über den konkreten Trassenverlauf dar. Der 
Bedarfsplan regelt also nur das "ob", nicht 
das "wie".

Erst in den nachfolgenden Planungsstufen 
der Linienbestimmung und der Planfest-
stellung wird der Bedarf in die sonstigen 
Untersuchungen zu Einzelfragen und in 
die Abwägung der verschiedenen Belange 
eingestellt. Über die Realisierbarkeit und 
konkrete Ausgestaltung des Vorhabens 
wird abschließend im Planfeststellungsbe-
schluss entschieden.

In der Anlage 4 finden Sie die Gesamtauf-
stellung der Projekte des Landesstraßen-
bedarfsplanes 2006 bis 2015. 

Weitergehende Erläuterungen zur Inte-
grierten Gesamtverkehrsplanung (z.B. 
methodische Grundlagen, Bewertungsver-
fahren, Einzel-Dossiers der untersuchten 
Vorhaben) finden Sie unter http://www.lvp.nrw.
de oder können beim Ministerium für Bauen 
und Verkehr des Landes Nordrhein-West-
falen, 40190 Düsseldorf, Telefon: (0211) 38 
43 0 erfragt werden.
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Kaum zwei Jahre nach der letzten Novel-
le des Baugesetzbuches (BauGB) – ins-
besondere Einführung der Umweltprüfung 
für Bebauungspläne – wurde das BauGB 
schon wieder grundlegend umgearbeitet. 
Am 1. Januar 2007 ist das „Gesetz zur 
Erleichterung von Planungsvorhaben für 
die Innenentwicklung der Städte“ in Kraft 
getreten (vgl. zum Gesetzesentwurf auch 
Rundschreiben Nr. 28, S. 5). Kern des Ge-
setzes ist der neue „Bebauungsplan der 
Innenentwicklung“, § 13 a BauGB, der in ei-
nem verkürzten Verfahren mit einer einge-
schränkten Öffentlichkeitsbeteiligung und 
mit niedrigeren Umweltstandards durchge-
führt werden kann.

Räumlicher Anwendungsbereich unklar 
Nach § 13 a BauGB muss ein solcher Be-
bauungsplan der Innenentwicklung der 
„Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung oder anderen Maßnah-
men der Innenentwicklung“ dienen. Was ge-
nau unter „anderen Maßnahmen“ zu verste-
hen ist, hat der Gesetzgeber offengelassen. 
Auch der räumliche Anwendungsbereich 
bleibt leider recht undeutlich, der Gesetzge-
ber hat bewusst die Kategorien „Innen- und 
Außenbereich“ vermieden. Damit dürfte der 
„bauliche Innenbereich“ im Sinne des § 34 
BauGB (also die im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile) zwar den Hauptanwendungs-
bereich des § 13 a BauGB ausmachen. Ein 
klares Verbot der Inanspruchnahme des 
Außenbereiches fehlt jedoch. Damit könn-
te auch eine bislang im baulichen Innen-
bereich unzulässige „Hinterlandbebauung“ 
oder die Einbeziehung von so genannten 
„Außenbereichsinseln“ (das sind im bau-
lichen Innenbereich gelegene Bereiche, 
die so groß sind, dass es sich nicht mehr 
um bloße Baulücken handelt) mit Hilfe des 

§ 13a BauGB möglich sein. 

Unkontrollierter  
Freiflächenverbrauch droht
Selbst wenn eine Gemeinde den Begriff der 
„Innenentwicklung“ einmal überdehnt haben 
sollte – nach einer „Heilungsvorschrift“ in § 
214 BauGB ist es für die Rechtswirksam-
keit des B-Plans unbeachtlich, wenn die 
Voraussetzungen des § 13 a BauGB feh-
lerhaft beurteilt wurden. Eine Vielzahl typi-
scher Bebauungspläne dürfte unter das be-
schleunigte Verfahren fallen. Zugleich fehlt 
eine Kontrolle durch die Kommunalaufsicht. 
Die Entscheidung über die Anwendung des 
neuen Planungsinstruments liegt allein bei 
den Kommunen, da eine Genehmigung des 
Plans nicht erforderlich ist. Die Folge: Eine 
unklare Rechtslage und das Risiko von 
unkontrolliertem Freiflächenverbrauch am 
Stadtrand. 

Verzicht auf Umweltprüfung
Bei einem „Bebauungsplan der Innenent-
wicklung“ kann auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung verzichtet werden, wenn 
das Plangebiet eine Grundfläche von we-
niger als 20.000 m2 umfasst. Ab einer Flä-
che von 20.000 bis 70.000 m2 soll mit Hilfe 
eines Screenings über den Verzicht auf die 

Demontage der Bauleitplanung –  
die neuen „Bebauungspläne zur Innenentwicklung“

Dr. Ellen Krüsemann und Martin Stenzel
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Neubaugebiet (Bildautor: Martin Stenzel)
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Umweltprüfung entschieden werden. Bei 
diesen Schwellenwerten handelt es sich 
nur um die bebaubaren Grundflächen - das 
Bebauungsplangebiet selbst kann also eine 
wesentlich größere Fläche umfassen. Damit 
könnten Bebauungspläne von weit mehr als 
10 ha nur einer Vorprüfung (Screening) un-
terliegen. Neben der Umweltprüfung entfällt 
auch der Umweltbericht nach § 2a BauGB.
Die Umsetzung größerer Bauvorhaben – 
und nur für solche wird ein Bebauungsplan 
der Innenverdichtung aufgestellt werden 
– führt in der Regel zu erheblichen Umwelt-
auswirkungen auf ein oder mehrere Schutz-
güter. Eine pauschale Freistellung von der 
Umweltprüfung allein aufgrund eines flä-
chenbezogenen Schwellenwertes ist auch 
europarechtlich bedenklich. Zumindest hät-
ten Kriterien bezogen auf die Umweltsitua-
tion zu Grunde gelegt werden müssen. Da 
über Umwelt- und Naturschutzbelange (§ 1 
Abs. 6) in der Abwägung zum Bebauungs-
plan ohnehin entschieden und diese in der 
Begründung zum Plan abgehandelt werden 
müssen, stellt sich die Frage, warum dies 
nicht gleich in einer Umweltprüfung und 
einem Umweltbericht erfolgt und worin die 
zeitliche Beschleunigung liegen soll. 
Nach § 13a Abs. 1 S. 3 BauGB ist das be-
schleunigte Verfahren ausgeschlossen, 
wenn durch den Bebauungsplan die Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht oder wenn Anhalts-
punkte für die Beeinträchtigung von Natura 
2000-Gebieten vorliegen. 

Verzicht auf Eingriffsregelung
Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans 
war die Eingriffsregelung bisher immer an-
zuwenden. Nur Einzelbauvorhaben waren 
im unbeplanten baulichen Innenbereich 
schon seit längerem von der Eingriffsrege-
lung freigestellt. Jetzt werden auch alle Be-
bauungspläne der Innenentwicklung bis zu 
einer baulichen Grundfläche von 20.000 m2 
von der Eingriffsregelung ausgenommen. 
Da etwa 90 % der aufgestellten Bebau-

ungspläne unter diesem Schwellenwert lie-
gen, werden Eingriffe in den Naturhaushalt 
durch Bauflächen zukünftig in vielen Fällen 
nicht mehr durch Kompensationsmaßnah-
men ausgeglichen. 

Der Flächennutzungsplan  
verliert an Steuerungsfunktion
Besonders bedenklich ist auch, dass die 
Bebauungspläne der Innenentwicklung 
nicht den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes (FNP) entsprechen müssen. 
In solchen Fällen wird der FNP im Weg 
einer bloß nachrichtlichen „Berichtigung“ 
nachträglich angepasst, diese Anpassung 
erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung, ohne die bei FNP-Änderungen 
ansonsten erforderliche Genehmigung und 
ebenfalls ohne Umweltprüfung. Das Berich-
tigungsverfahren ist nur dann ausgeschlos-
sen, wenn der Inhalt des Bebauungsplans 
der Innenentwicklung die geordnete städ-
tebauliche Entwicklung der Gemeinde be-
einträchtigt – also nur in Extremfällen. Der 
FNP und seine Steuerung der räumlichen 
Nutzungen und damit auch aller Freiraum-
funktionen verliert damit deutlich an Ge-
wicht. 

Gefahr von Mängeln im  
Arten- und Biotopschutz
Werden Umweltbelange bei der Vorberei-
tung und Planung eines Baugebietes durch 
die Gemeinde oder ein beauftragtes Pla-
nungsbüro im Rahmen der Umweltprüfung 
und Eingriffsregelung nicht mehr umfas-
send untersucht, besteht in der Praxis zu-
dem die Gefahr, dass Konflikte mit dem Ar-
tenschutzrecht und dem gesetzlichen Bio-
topschutz schlicht übersehen werden. Dies 
betrifft gerade kleinere Gemeinden ohne 
eigenes Fachpersonal mit entsprechenden 
Fachkenntnissen. Auch das trägt nicht ge-
rade zur Rechtssicherheit bei, derart fehler-
hafte Bebauungspläne könnten kaum einer 
richterlichen Überprüfung standhalten.

Landesbüro-Rundschreiben Nr. 29  - Bauleitplanung -   Juni 2007
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Einschränkung der  
Öffentlichkeitsbeteiligung
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird ebenfalls 
erheblich eingeschränkt. In einem „klas-
sischen“ Bebauungsplanverfahren erfolgt 
diese zweistufig durch eine frühzeitige Bür-
gerbeteiligung (Informationen über Ziele, 
Alternativen, Auswirkungen auf Grundlage 
erster Planentwürfe) und in einer späteren 
Offenlage des Bebauungsplanentwurfes. 
Bei den Bebauungsplänen der Innenent-
wicklung kann auf die frühzeitige Bürgerbe-
teiligung verzichtet werden. Damit entfällt 
gerade der Beteiligungsschritt, in dem es 
noch um Ziele und Alternativen geht und 
Planentwürfe noch nicht so verfestigt sind, 
so dass auch noch Änderungen der Plan-
konzeption möglich sind. Wer in diesem 
Stadium die Öffentlichkeit ausgrenzt, muss 
im weiteren Verfahren mit um so mehr Be-
denken und Protesten rechnen – ein Bei-
trag zur Beschleunigung? 

Was nun? 
Wenn in Ihrer Gemeinde ein B-Plan zur In-
nenentwicklung aufgestellt wird, prüfen Sie 
kritisch,

- ob der Verzicht auf eine Umweltprü-
fung im konkreten Fall tatsächlich 
europarechtlich zulässig war: Be-
sonderheiten des Standorts wie die 
ökologische Empfindlichkeit eines 
Gebietes können auch bei Einhaltung 
der Schwellenwerte des § 13 a BauGB 
eine Umweltprüfung rechtfertigen (als 
Anregung dazu die „Kriterien zur Vor-
prüfung des Einzelfalls in Anlage 2 
zum UVPG“, s. Handbuch Verbands-
beteiligung, Kap. Z, S. 76);

- ob Natura 2000-Belange erkannt wur-
den – auch beim § 13 a –B-Plan muss 
gegebenenfalls eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung durchgeführt werden, 
z.B. wenn ein FFH-Gebiet in der 
Nachbarschaft liegt;

- ob der Europäische Artenschutz 
beachtet wurde: Werden Vorkom-
men von Anhang IV-Arten der FFH-
Richtlinie oder Europäische Vogel-
arten beeinträchtigt? Wenn ja, muss 
die Gemeinde klären, ob die vorge-
sehenen Festsetzungen überhaupt 
artenschutzrechtlich befreiungsfähig 
sind (vgl. dazu auch Rundschreiben 
28, S. 22 ff.);

- ob durch den B-Plan die geordnete 
städtebauliche Entwicklung der Ge-
meinde beeinträchtigt wird.

Teilen Sie uns mit, wenn in Ihrer Gemeinde 
ein naturschutzrechtlich oder -fachlich 
„kritischer“ Bebauungsplan nach § 13 a 
BauGB aufgestellt wird! 
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- Für Ihre Notizen -
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Mittlerweile hat sich wohl allgemein her-
um gesprochen, dass der vom Menschen 
verursachte Klimawandel keine durch in-
dustriefeindliche „Öko-Spinner“ verbreitete 
Horrorvision für zukünftige Generationen 
ist. Vielmehr handelt es sich dabei um wis-
senschaftlich bewiesene unabwendbare 
Realität, die mindestens die Jüngeren un-
ter uns in allen ihren Konsequenzen miter-
leben werden. Neben den globalen Studien 
der UNO (IPCC) gibt es mittlerweile meh-
rere Studien, die die Folgen des Klimawan-
dels für Deutschland beschreiben1 bzw. für 
NRW auf die regionale Ebene herunterbre-
chen2. 

Klimaschädling NRW
Ein Hauptverursacher des Klimawandels 
sind die durch Kraftwerke verursachten 
CO2-Emissionen. Nach einer Studie des 
WWF befinden sich 13 der 30 klimaschäd-
lichsten Kohlekraftwerke Deutschlands in 
Nordrhein-Westfalen. Viele dieser Kraftwer-
ke sind bereits viele Jahrzehnte alt und ha-
ben in absehbarer Zukunft ausgedient. Wer 
allerdings glaubt, dass dies von Politik und 

Wirtschaft zum Anlass genommen wird, in 
punkto Energieversorgung umzudenken, 
irrt gewaltig.

Klimaschutz durch  
Kohlekraftwerksneubauten?
Stattdessen werden in NRW derzeit mehr 
als zehn neue Kohlekraftwerke geplant. 
Begünstigt durch die Regelungen des 
Emissionshandels ist es für die großen 
Energiekonzerne auch weiterhin lukrati-
ver, Braunkohle und Import-Steinkohle zu 
verfeuern als die Energieversorgung über 
Erdgas und regenerative Energien zu si-
chern. Aber auch viele Stadtwerke verken-
nen die Zeichen der Zeit und planen Koh-
lekraftwerke, z.T. sogar ohne Kraft-Wär-
me-Kopplung. Die resultierenden geringen 
Wirkungsgrade von ca. 40-45% werden als 
modernste Kraftwerkstechnologie gefeiert 
und Kraftwerksplanungen als Beitrag zum 
Klimaschutz dargestellt. Zwar ist die CO2-
Emission pro erzeugter Kilowattstunde bei 
den neuen Kraftwerken geringer, doch ist 
diese Verbesserung angesichts der lan-
gen Laufzeiten von 40 bis 50 Jahre letztlich 
marginal. Eine Minderung der CO2-Emis-
sion ist nur möglich, wenn konsequent bei 
Inbetriebnahme eines neuen Kraftwerks 
ein altes abgeschaltet wird. Dies ist jedoch 
derzeit nicht ersichtlich. Auch würde dies 

Klimaschutz durch Kohlekraftwerke?
Regine Becker
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Sieht so die Lösung unserer Klimaprobleme aus?   (Bildautor: Dirk Jansen)

1 z.B. www.bund-nrw.de/klimawandel.htm 
2 z.B. www.lanuv.nrw.de/klima/klima_studie.htm

http://www.bund-nrw.de/klimawandel.htm
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
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nur kurzfristig zu einer Verringerung führen, 
langfristig aber den CO2-Ausstoß auf einem 
so hohen Niveau festschreiben, dass die 
Klimaschutzziele der EU deutlich verfehlt 
würden. Werden alle Planungen tatsäch-
lich realisiert, wird in NRW sogar mehr CO2 
durch Kohlekraftwerke ausgestoßen als 
bisher.

Schornstein-Kühltürme –  
eine kluge Entscheidung?
Der gegenüber älteren Kraftwerken um 
etwa 10% höhere Wirkungsgrad wird u.a. 
dadurch erreicht, dass die Abgase nicht 
über einen separaten Schornstein, sondern 
über den Kühlturm abgeleitet werden. Es ist 
jedoch zu befürchten, dass auf diese Wei-
se die Gefahren einer gesundheitlichen Be-
einträchtigung der Bevölkerung steigen, da 
sich die Rauchgase mit dem Kühlwasser zu 
Säuren verbinden. Die neuen Schornstein-
Kühltürme liefern den „Sauren Regen“ also 
bereits ab Werk und das Konglomerat aus 
Säure und Stäuben macht die Abgasteil-
chen so schwer, dass sie in nächster Nähe 
des Kraftwerks niederregnen.

Landesplanerische Steuerung  
erforderlich?
Angesichts des derzeitigen Kraftwerk-Wild-
wuchses stellt sich die Frage, ob hier nicht 
eine landesplanerische Steuerung not-
wendig ist, um die Auswirkungen auf die 
Bevölkerung ebenso wie beispielsweise 
die Belastung der Gewässer durch Kühl-
wassernutzung gleichmäßiger zu verteilen. 
Außerdem könnten Standorte ermittelt wer-
den, an denen eine Kraft-Wärme-Kopplung 
sinnvoll eingesetzt werden kann.
Eine Steuerungsabsicht auf der Regional-
planebene scheint jedoch nicht vorhanden 
zu sein. So soll der Regionalplan des Re-
gierungsbezirks Düsseldorf derzeit dahin-
gehend geändert werden, dass Kraftwerke 
zukünftig in jedem gewerblich-industriellen 
Bereich (GIB) gebaut werden können – auf 
Antrag der Trianel-Projektgesellschaft, die 

in Krefeld ein Steinkohlekraftwerk plant, 
das mit den Zielen der Regionalplanung 
nicht vereinbar ist.
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Seit 1995 wurden in Nordrhein-Westfalen 
jeden Tag durchschnittlich 15 Hektar Flä-
che für Siedlung und Verkehr verbraucht 
– Grund und Boden, der damit nicht mehr 
der Natur, der Landwirtschaft oder der Er-
holung zur Verfügung steht. Ein zentraler 
Parameter für den verantwortungsvollen 
Umgang mit Fläche ist die so genannte 
Siedlungsdichte. In einem Projekt, das das 
Landesbüro mit Unterstützung der Stiftung 
Umwelt und Entwicklung in Zusammenar-
beit mit dem BUND NRW durchführt, wird 
die Siedlungsdichte flächendeckend für 
NRW vergleichend ausgewertet und darge-
stellt.

Die Siedlungsdichte  
als Maß des Flächenverbrauchs
Die Siedlungsdichte wird in Einwohnern pro 
Hektar Siedlungs- und Verkehrsfläche (EW/
ha SuV) angegeben. Sie zeigt, wie effizient 
in einer Gemeinde mit Fläche umgegangen 
wird: Je höher die Siedlungsdichte, 
desto weniger Fläche wird pro Mensch 
verbraucht.
Die Siedlungsdichte Deutschlands be-
trägt 20 EW/ha SuV. NRW hatte 2005 eine 
Siedlungsdichte von 24 EW/ha SuV. Dies 
verdeutlicht die städtisch geprägte Struk-
tur des Landes. Innerhalb NRWs hat der 
städtisch geprägte Regierungsbezirk Düs-
seldorf mit 30,5 EW/ha SuV die höchste 
Siedlungsdichte und beheimatet Monhheim 
am Rhein, mit 45 EW/ha SuV die Stadt mit 
der höchsten Flächeneffizienz in NRW. Die 
anderen Spitzenreiter in den Regierungs-
bezirken sind: Herne, Bielefeld, Bonn und 
Gladbeck mit 30 bis 44 EW/ha SuV. Je-
doch gibt es auch in NRW Kommunen mit 
so niedrigen Siedlungsdichten wie in peri-
pheren Bereichen Brandenburgs. Die Kom-
munen mit der geringsten Flächeneffizienz 

der 5 Regierungsbezirke sind: Hallenberg, 
Stemwede, Weeze, Dahlem und Hopsten 
(4,9 bis 8,8 EW/ha SuV).

Flächeneffizienz 1995 bis 2005: etwas 
mehr Menschen auf viel mehr Fläche 
In ganz NRW sank zwischen 1995 und 
2005 die Siedlungsdichte. 1995 lebten 
noch 26,1 Einwohner auf einem Hektar 
Siedlungs- und Verkehrsfläche, 2005 waren 
es 1,7 weniger: 24,3 EW/ha SuV - obwohl 
die Einwohnerzahl von 1995 bis 2005 um 
165.000 gestiegen ist (plus 0,9 %). Die 
Siedlungs- und Verkehrsfläche ist aber 
viel stärker gewachsen: Sie hat um 8,2 % 
zugelegt. 
Vreden, Haan, Beelen, Wachtendonk, Al-
tena, Heiligenhaus, Weeze, Mettmann, 
Erkrath, Herten, Kranenburg und Mön-
chengladbach haben ihre Flächeneffizienz 
um mehr als 4,5 EW/ha SuV gesenkt - aus 
ganz unterschiedlichen Gründen.

Schlechtere Flächeneffizienz  
trotz höherer Einwohnerzahl
In Kranenburg, Weeze, Vreden, Beelen 
und Wachtendonk sank die Flächeneffizi-
enz trotz wachsender Einwohnerzahl. Dort 
entstanden neue Baugebiete, in denen die 
Einwohner mehr Fläche verbrauchen als in 
den älteren Baugebieten. Nun liegt die Flä-
cheneffizienz dieser Städte weit unter dem 
NRW-Durchschnitt.

Senkung der Flächeneffizienz  
durch Abwanderung
In Altena, Herten und Erkrath sank die 
Flächeneffizienz vor allem aufgrund der 
Einwohnerverluste an das Umland. Diese 
Städte selbst haben nur relativ wenig Flä-
che verbraucht: 6-8 % SuV-Zuwachs bei 
Verlusten von je etwa 3.000 EW.

Effizienter Umgang mit Fläche
Stephan Günthner (BUND NRW)
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Abwanderung und Flächenverbrauch
Die dritte Gruppe hat ihre relativ gute Flä-
cheneffizienz (um 28 EW/ha SuV) durch 
Abwanderung und hohen Flächenver-
brauch verschlechtert. Dies sind: Heiligen-
haus (SuV + 15 %, EW – 1.700), Haan (SuV 
+ 30 %, EW – 560) und Mönchengladbach 
(SuV + 16 %, EW -5.600). Ähnlich ist die 
Situation in Mettmann: Dort wurden ledig-

lich 890 zusätzliche Einwohner bei 17,5 % 
SuV-Wachstum gezählt.

Weitere Daten und Informationen zum Pro-
jekt finden Sie unter www.freiraumschutz-
nrw.de oder können beim BUND-Landes-
verband (Stephan Günthner) bestellt wer-
den: Merowinger Str. 88, 40225 Düsseldorf, 
0211/302 005-28.
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Kurz berichtet

Landesbüro-Rundschreiben Nr. 29  - Kurz berichtet -   Juni 2007

Rahmenvereinbarung „Klettern und Naturschutz“

Am 23. Mai 2007 unterzeichneten Umweltminister Eckhard Uhlenberg und Innenminister Dr. 
Ingo Wolf gemeinsam mit dem NRW-Landesverband des Deutschen Alpenvereins e.V. und 
der IG Klettern Nordrhein-Westfalen die Rahmenvereinbarung „Klettern und Naturschutz“. Da-
rin verständigen sich die Klettersportler und die Landesregierung über eine naturverträgliche 
Ausübung des Klettersports auch in ausgewiesenen Schutzgebieten. Für einzelne Gebiete 
sollen zudem lokale Kletterkonzeptionen entwickelt werden. Die erste Kletterkonzeption wird 
für das Sauerland erwartet.

Die Rahmenvereinbarung hat den entscheidenden Makel, dass die Unterschrift der anerkann-
ten Naturschutzverbände fehlt. Damit wird der Titel „Klettern und Naturschutz“ als Etiketten-
schwindel entlarvt, da die Landesregierung gemeinsam mit den Kletterverbänden als Natur-
nutzer eine Vereinbarung zu Lasten des Naturschutzes in vielfach hochsensiblen Gebieten 
abgeschlossen hat. 

Von Seiten der Naturschutzverbände wird insbesondere bezweifelt, dass Klettersport in 
Schutzgebieten ohne Schädigungen ausgeführt werden kann. Solche Schädigungen können 
Störungen von Brutvögeln (z.B. Uhu), Reptilien- (z.B. Mauereidechsen) und Fledermausle-
bensstätten sowie Zerstörungen von Standorten seltener Flechten, Moose und Blütenpflanzen 
sein.

Durch die Rahmenvereinbarung, die ja lediglich eine freiwillige Vereinbarung ist, werden die 
Gesetze nicht außer Kraft gesetzt. So bleibt das Klettern in Schutzgebieten weiterhin verbo-
ten, sofern es dazu Regelungen in den Schutzausweisungen gibt. Auch bleiben natürliche 
Felsbiotope gesetzlich geschützte Biotope nach § 62 LG NW, deren Zerstörung verboten ist. 
Hier ist weiterhin in jedem Einzelfall eine Befreiung bzw. Ausnahme erforderlich.

Den Text der Rahmenvereinbarung finden Sie unter  
www.munlv.nrw.de/naturschutz/eingriffe_natur/freizeitnutzung/index.php  

eine Version kann auch im Landesbüro angefordert werden.

http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
http://www.lb-naturschutz-nrw.de/Fachgebiete/Landschaft/Downloads/LG_2006_Stellungnahme_Endf_060831.pdf
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- Musterbrief für Anfrage auf Erteilung von Umweltinformationen –

Antrag auf Übermittlung von Umweltinformationen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen und in Vollmacht der oben genannten anerkannten Verbände in NRW 
beantragen wir die schriftliche Auskunft (1) zu folgenden Fragen (hier möglichst 
präzise Beschreibung der gewünschten Informationen):

Den Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen stützen wir auf § 2 UIG NRW 
i.V.m. § 3 Bundes-UIG. 

Wir möchten Sie bitten, uns die gewünschte Auskunft spätestens innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags zu erteilen (2). Soweit Sie nicht über die von 
uns begehrten Informationen verfügen, bitten wir Sie, unseren Antrag an die 
entsprechende Stelle weiterzuleiten und uns hierüber zu informieren. 

Abschließend erlauben wir uns den Hinweis auf Ziff. 15 c.1 VerwaltungsgebührenO 
(3). Danach ist bei Anträgen von anerkannten Naturschutzverbänden auf Erteilung 
von Umweltinformationen von einer Gebührenerhebung abzusehen. Eventuell: Mit 
Blick auf die anfallenden Auslagen bitten wir vor Bearbeitung des Antrags um einen 
Kostenvoranschlag, wenn ein Betrag von .... € überschritten wird. (4)

Mit freundlichen Grüßen

Zu (1) bis (4) siehe Erläuterungen umseitig.
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- Erläuterungen zum Musterbrief Umweltinformationen - 

Die kursiv gesetzten Anmerkungen im Musterbrief sind nur für den Antragsteller bestimmt 
und sollen bei Verwendung des Musterschreibens aus dem Text gelöscht werden!

(1) Das hier gewählte Beispiel der schriftlichen Auskunft ist lediglich eine Art 
des Informationszugangs. Es kann auch die postalische oder elektronische 
Übersendung bestimmter Unterlagen oder Akteneinsicht beantragt werden. 
Die Behörde hat nach § 2 S.1 UIG NRW einen zumindest dem Wortlaut 
nach uneingeschränkten Ermessensspielraum, die Umweltinformationen in 
der gewünschten Form zugänglich zu machen. Ob dieser Spielraum – trotz 
der wortlautgleichen Übernahme des Textes der UI-Richtlinie – tatsächlich 
europarechtskonform angewandt wird, ist eine Frage des Einzelfalls. Ein 
Abweichen auf eine andere Informationsart kommt allerdings nur bei gleicher 
Eignung für den Antragsteller in Betracht (Bsp.: keine Übermittlung als CD-ROM 
für einen Antragsteller ohne eigenen Computer). Es kann daher nützlich sein, die 
gewünschte Zugangsform im Antrag nicht nur klarzustellen, sondern auch noch 
kurz zu begründen. 

(2) Das NRW-UIG verweist zwar nicht auf die Fristvorgaben des Bundes-UIG. Die 
gewünschten Informationen sind aber nach Art. 3 Abs. 2 der Umweltinformat
ionsrichtlinie so bald wie möglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats 
zu übersenden, es sei denn die Frist kann wegen der Komplexität der Anfrage 
nicht eingehalten werden. Dann gilt die Zwei-Monats-Frist und die längere 
Bearbeitungszeit ist dem Antragsteller zu begründen. 

(3) Die Verwaltungsgebührenordnung gilt lediglich für Anträge gegenüber NRW-
Landesbehörden. 

Werden Auskünfte über Umweltinformationen von Bundesbehörden verlangt, 
so gilt das Kostenverzeichnis des UIG vom 28. Dezember 2004. Danach sind 
lediglich „mündliche und einfache schriftliche Auskünfte auch bei Herausgabe 
von wenigen Duplikaten“ gebührenfrei. Für die „Erteilung einer umfassenden 
schriftlichen Auskunft auch bei Herausgabe von Duplikaten“ können Gebühren 
bis zu 250 Euro erhoben werden (Anlage zu § 1 Abs. 1 UIG). Auslagen für Kopien 
sowie Portokosten werden zusätzlich erhoben. 
Die Einsichtnahme vor Ort, auch wenn hierfür Vorbereitungsmaßnahmen 
erforderlich werden und wenige Duplikate heraus gegeben werden, ist 
gebührenfrei.

(4) Achtung: Bei umfangreichen Kopierarbeiten oder Anfertigung von Farbkopien 
kann sich ein Kostenvoranschlag empfehlen, denn Kopierkosten müssen als 
Auslagen von den Naturschutzverbänden erstattet werden! 
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Verwaltungsstrukturreform Nordrhein – Westfalen

Die bis zum 31.12.2006 bestehenden Behörden (1. Spalte) sind aufgelöst worden. Die
Aufgaben sind auf andere, teils vorhandene, teils neugeschaffene Behörden (2. Spalte)
übertragen worden.

Verwaltungsstruktur
bis 31.12.2006

Verwaltungsstruktur
ab 1.1.2007

Gesetz zur
Straffung der
Behördenstruktur
in NRW 1

Landesamt für
Ernährungswissenschaft und Jagd
(LEJ)

Übertragung aller Aufgaben mit
Ausnahme der folgenden:

• Verwaltung des
Sondervermögens
Tierseuchenkasse

• Obere Jagdbehörde

• Aufgaben nach dem
Forstvermehrungsgesetz

Landesamt für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz (LANUV)

Landwirtschaftskammer NRW

Landesbetrieb Wald und Holz

Landesbetrieb Wald und Holz

Art. 1 § 1

Landesumweltamt (LUA)

Übertragung aller Aufgaben mit
Ausnahme der folgenden:

• Vollzugsaufgaben nach dem
Wasserentnahmeentgeltgesetz,
gemäß § 39 LAbfG,
Abwasserabgabengesetz,
Gentechnikgesetz

• Berufsbildung nach der zweiten
Berufsbildung -
Zuständigkeitsverordnung

LANUV

Bezirksregierung Düsseldorf

Bezirksregierung Düsseldorf

Art. 1 § 2, Art. 3

Ämter für Agrarordnung ((ÄfAO)
(untere Flurbereinigungsbehörden)

Bezirksregierungen, in deren
Bezirk die jeweilige Behörde ihren
Sitz hat

Art. 1 § 3, Art. 2

1 Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein – Westfalen vom 12.12.2006, GVBl. 2006, S. 622.
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Verwaltungsstruktur
bis 31.12.2006

Verwaltungsstruktur
ab 1.1.2007

Gesetz zur
Straffung der

Behördenstruktur
in NRW

Staatliche Ämter für Arbeitsschutz Bezirksregierungen, in deren
Bezirk die jeweilige Behörde ihren
Sitz hat

Art. 1 § 4

alle Bergämter Bezirksregierung Arnsberg Art. 1 § 5

Staatliche Umweltämter Bezirksregierungen, in deren
Bezirk die jeweilige Behörde ihren
Sitz hat

Art. 1 § 6

Staatliches Amt für Umwelt und
Arbeitsschutz Ostwestfalen – Lippe

Bezirksregierung Detmold Art. 1 § 7

Landesanstalt für Ökologie,
Bodenordnung und Forsten

Übertragung aller Aufgaben mit
Ausnahme der folgenden:

• Aufgaben „Fischerei und
Ökologie“

• Aufgaben „Waldökologie,
Forsten und Jagd“

• „Projekte zur nachhaltigen
Nutzung“

LANUV

Bezirksregierung Arnsberg

Landesbetrieb Wald und Holz

Landesbetrieb Wald und Holz

Art. 1 § 8

Obere Flurbereinigungsbehörde
(Bezirksregierung Münster, Abt. 9)

MUNLV -
zugleich auch oberste
Flurbereinigungsbehörde

Art. 1 § 9, Art. 2

Dezernate 50 der Bezirksregierungen

Aufgaben und Aufsichtsbefugnisse
Veterinärsangelegenheiten,
lebensmittel- und
Futtermittelüberwachung

LANUV Art. 1 § 10
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